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Das tschelcistische Grundprinzip "¥er ist wer?" zur Überprüfung von 
Personen ist von wesentlicher Bedeutung für die Bestimmung eines/ 
mehrerer Sachvers tändigen (er) durch die Linie Untersuchung des 1-lfS und 
zwar unabhängig von der inhaltlichen Aufgabenstellung der die Erstat
tung des Gutachtens dient (Art des Gutachtens). Jede Entscheidung des 
Untersuchungsführers und verantwortlichen Leiters über die Auswahl von 
Sachverständigen erfordert eine exakte Einschätzung und Beherrschung 
der operativen Lage im entsprechenden Sicherungsbereich bzw. 
-Schwerpunkt. Notwendige Aufschlüsse über diesbezüglich konkrete 
Einzelfragen müssen sie sich auf dem Wege der engen Zusammenarbeit 
mit den jeweils zuständigen anderen operativen Diensteinheiten 
verschaffen. Auf jeden Fall muß die Lageeinschätzung und die 
Auswahl (Bestimmung) von Sachverständigen unter dernivGesichtspunkt 
"Wer ist wer?" im untrennbaren Zusammenhang gesäheteAwe rden.

Für die Auswahl ist unter diesem Gesicht kt bestimmend, daß
die weltanschauliche Einstellung ,*ind Haltung des Sachverständigen,

A^seine charakterlichen und mqra^.^qjjen Qualitäten und weiters 
PersönlichkeitseigenschaUnvoreingenommenheit und Ver
schwiegenheit, die Linie Untersuchung vor dem Einsatz solcher
Personen als Sachverständige bewahrt , der sich sowohl auf die 
Aufgabenstellung als auch die Sicherheit in MfS schädlich aus*» 
wirken kann, ganz abgesehen von weiteren Schäden oder Gefahren 
für die sozialistische Gesellschaft.

In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen werden, daß sich z. B. 
aus der politisch-ideologischen Diversion des Gegners Gefahren
momente ergeben, die bei Sachverständigen in bezug auf ihre 
gesellschaftliche, staatliche Stellung und Funktion, ihre be
rufliche oder sonstige Tätigkeit zu verzeichnen sein können.
Dieser Personenkreis steht oftmals wegen seiner spezifischen, 
zum Teil hochqualifizierten Tätigkeit im Blickfeld des Gegners, 
was einen umfassenden Schutz der Sachverständigen vor subver
siven Aktivitäten des Feindes notwendig macht sowie besondere 
Anforderungen an die Gewährleistung der Konspiration und 
Geheimhaltung stellt.
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